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Zur Relevanz von Schimmel-
pilzen als Infektionserreger

Während Hefen eine wichtige Rolle als Er-
reger nosokomialer Infektionen spielen, 
sind Infektionen mit Schimmelpilzen sel-
ten. Eine Ausnahme stellen hier die Der-
matophyten dar, die z. B. sehr häufig als 
Erreger von „Fußpilz“ auftreten. Derma-
tophyten sind biologisch gesehen Schim-
melpilze (Fadenpilze), bilden jedoch keine 
Sporen, die in ihrer Widerstandsfähigkeit 
mit denen anderer Schimmelpilze ver-
gleichbar sind. Diese Pilze und ihre Sporen 
sind nach allen bisherigen Erkenntnissen 
empfindlich gegen Desinfektionsmittel, 
wenn Bedingungen der Bakterizidie und 
Levurozidie angewendet werden. Im Fol-
genden soll daher die Rolle von klassischen 
Schimmelpilzen (wie z. B. Aspergillus spec.) 
betrachtet werden.

Vorkommen von Schimmel-
pilzen als Infektionserreger

Infektionen mit klassischen Schimmelpil-
zen sind selten. Wundinfektionen werden 
berichtet, wenn Wunden extrem ver-
schmutzt sind oder unter sonstigen extre-
men Bedingungen. In seltenen Fällen wur-
den Infektionen des Auges bei Kontaktlin-
senträgern berichtet. Hauptsächlich kom-
men Schimmelpilze als Erreger von Lun-
genentzündungen bei immunsupprimier-
ten Patienten vor. Hauptsächliche Erreger 
sind Pilze der Gattung Aspergillus. Das Im-
munsystem dieser Patienten kann durch 
therapeutische Maßnahmen (Cytostatika-
Therapie oder Immunsuppression nach 
Transplantation) oder durch Erkrankungen 
(z. B. AIDS) geschwächt sein. In einer Stu-
die an immunkompetenten Intensivpatien-
ten zum Risiko von Schimmelpilzinfektio-
nen schließen die Autoren, dass die Daten 
für immunkompetente Patienten ein extrem 
niedriges Risiko einer invasiven Aspergil-

Historische Entwicklung von 
Auslobungen zur Pilzwirksam-
keit von Desinfektionsmitteln 
im Gesundheitswesen in 
Deutschland

Bis zum Jahr 2000 sahen die Testmethoden 
der DGHM keine Prüfung von Desinfekti-
onsmitteln gegen Schimmelpilze vor. Als 
einzig relevante Krankheitserreger aus der 
Gruppe der Pilze wurden Hefen und die 
Gruppe der Dermatophyten (Hautpilzerre-
ger) angesehen. Mit der Prüfung gegen Bak-
terien (Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli und Proteus mirabilis) und Hefen (Candi-
da albicans) wurde ein Desinfektionsmittel 
bei ausreichenden Ergebnissen für das Ge-
sundheitswesen als „wirksam gegen Bakte-
rien und Pilze“ bezeichnet. Dies spiegelt 
sich bis heute in der Definition von Wirk-
samkeitsspektren des Robert Koch-Instituts 
(RKI) wider. Wirkbereich A wird als „wirk-
sam gegen Bakterien (incl. Mykobakterien) 
und Pilze (incl. Pilzsporen)“ bezeichnet, ob-
wohl auch hier nur gegen Bakterien, Myko-
bakterien und Hefen geprüft wird.

Die Gruppe der Dermatophyten wurde 
gemäß den alten DGHM-Richtlinien vor al-
lem für den Bereich medizinischer Bäder 
für relevant gehalten. Daher gab (und gibt) 
es die Möglichkeit, Desinfektionsmittel ge-
gen „Pilze auf rohem Holz“ zu prüfen, wo-
bei der Hautpilzerreger Trichophyton men-
tagrophytes als Testorganismus verwendet 
wird.

Mit Veröffentlichung der DGHM-Metho-
den 2001 wurde eine Prüfung gegen Schim-
melpilze optional eingeführt. In Analogie zu 
den Definitionen der europäischen Nor-
mung wurde die Auslobung der Pilzwirk-
samkeit unterteilt in:
– �Wirksam gegen Hefen (levurozid, engl. 

yeasticidal)
– �Wirksam gegen Hefen und Schimmelpil-

ze (fungizid, engl. fungicidal)
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len eine fungizide Flächendesinfektion sinn-
voll. Zusätzlich werden für solche Patienten 
spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, 
wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
bis hin zum Aufenthalt in Reinräumen. Eine 
besondere Bedeutung hat die Aufbereitung 
semikritischer Medizinprodukte, wie z. B.
flexibler Endoskope, die nicht sterilisierbar 
sind. Jeder medizinische Eingriff, wie z. B.
eine Bronchoskopie wird bei solchen Pati-
enten allerdings kritisch auf seine Notwen-
digkeit überprüft und nur den absolut not-
wendigen Ausnahmefall darstellen. Infek-
tionen des Magen-Darm-Traktes oder des 
Urogenitalsystems sind nicht bekannt.

Fazit

Bei der Hände-, Flächen- und Instrumen-
tendesinfektion im Gesundheitswesen ist 
in aller Regel bzgl. Pilzwirksamkeit eine le-
vurozide Wirksamkeit ausreichend. Eine 
fungizide Wirksamkeit von Flächen- oder 

Instrumentendesinfektionsmitteln ist nur 
in bestimmten Fällen erforderlich, in denen 
eine Übertragung von Schimmelpilzsporen 
über Flächen, oder Instrumente auf stark 
immungeschwächte Patienten zu erwarten 
ist oder auch in speziellen Risikobereichen 
wie Laboratorien zur Schimmeldiagnostik.  
In Feuchtbereichen kann sie aus ästheti-
schen Gründen sinnvoll sein, um die Bil-
dung von „Schimmelflecken“ zu verhin-
dern, die sekundär zu Hygieneproblemen 
führen können. 

Eine fungizide Wirksamkeit wird bei 
der oben beschriebenen Definition des Wir-
kungsbereichs A gem. RKI auch nicht in 
den Richtlinien des RKI gefordert.
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lose aufzeigen, selbst wenn diese kritisch 
erkrankt sind [1].

Darüber hinaus können Schimmelpilze 
bei extremen Expositionen zu Allergien 
führen. Dem ist nicht durch eine alleinige 
Desinfektion, sondern nur durch eine Ent-
fernung (Bausanierung, Ursachenbeseiti-
gung) zu begegnen.

Bedeutung von Schimmelpil-
zen bei der Flächen- und Hän-
dehygiene und bei der Aufbe-
reitung von Instrumenten

Der typische Übertragungsweg von Schim-
melpilz-Sporen ist über die Luft, teilweise 
an Staub angeheftet. Selbst geringe Men-
gen inhalierter Sporen können bei immun-
supprimierten Patienten zu einer Infektion 
führen. Solche Personen sind insbesondere 
bei Baumaßnahmen einem Pilzinfektions-
risiko ausgesetzt. Daher ist in solchen Fäl-
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Fragen & Antworten*

Standzeiten von Wischsystemen zur Reinigung und Desinfektion von Fußböden

Bezüglich der Reinigung und Desinfektion der Fußböden in Krankenhäusern werden zur Zeit Wischsysteme angeboten, bei denen die 
Wischbezüge vor der Anwendung mit Desinfektionsmittel getränkt werden, d. h. auf 20 Wischer kommen 4 Liter Desinfektionsmittel. Diese 
Tücher werden danach im „getränkten“ Zustand vor Ort gebracht, um eine desinfizierende Reinigung in den Risikogebieten vorzunehmen.
 
Meine Fragen wären folgende:
– Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Verkeimung dieser Wischer? 
– Gibt es Standzeiten für diese Wischer?

Das Reinigen und Desinfizieren von Flä-
chen, vor allem Fußböden, mit Wischbezü-
gen, die mit Desinfektionsmittel getränkt 
sind, bietet gegenüber älteren Verfahren 
(Zwei-Eimer-Verfahren, Verfahren mit 
Tauchwanne) eine Reihe von Vorteilen, wie 
leicht kontrollierbare Dosierung des Des-
infektionsmittels und der Gebrauchslösung 
und einfache Handhabung durch das Rei-
nigungspersonal. Entscheidend ist für die 
Desinfektion die vollständige Benetzung 
der Fläche mit einem dünnen Flüssigkeits-
film [1]. Dabei darf der Boden wegen der 
Unfallgefahr und der langen Trocknungs-

zeit nicht „schwimmend“ nass sein; ein 
Nachwischen mit trockenen Bezügen zur 
Aufnahme überschüssiger Flüssigkeit ist 
nicht zulässig, weil es den Desinfektions-
erfolg in Frage stellt. Andererseits ist nur 
„nebelfeuchtes“ Wischen ebenfalls nicht 
ausreichend, weil die Benetzung nicht ge-
währleistet ist und die Flüssigkeitsmenge 
zu gering ist, um gröbere Verschmutzun-
gen anzulösen oder zu suspendieren. Ob 
die genannte Vorbedingung mit 4 L Ge-
brauchslösung für 20 Wischbezüge erreicht 
werden kann, sollte überprüft werden. Rein 
rechnerisch entfallen bei dem geschilder-

ten Vorgang 200 mL Gebrauchslösung auf 
einen Wischmop. Wird damit eine 20 m2 
große Fläche behandelt, entfallen auf 1 m2 
10 mL Gebrauchslösung. Da jedoch nur ein 
Teil der Desinfektionslösung vom Wischer 

* �Fragen an die Desinfektionsmittel-Kom-
mission des VAH werden von Herrn Prof. 
Dr. Peter Heeg, Mitglied der Desinfektions-
mittel-Kommission im VAH, und weiteren 
Experten beantwortet. Die Antworten ge-
ben die Expertenmeinung der einzelnen 
Autoren, jedoch nicht notwendigerweise 
den Konsens der Kommission wieder.
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an die Fläche abgegeben wird, dürfte das 
für die Desinfektion tatsächlich zur Verfü-
gung stehende Volumen deutlich geringer 
sein und möglicherweise für eine komplet-
te Benetzung nicht ausreichen.

Die Verkeimung der nicht benutzten 
Wischer ist vor allem von deren Aufberei-
tung in einem Waschprozess und der nach-
folgenden Trocknung bzw. Lagerung ab-
hängig. Die Wischbezüge müssen in einem 
desinfizierenden Waschverfahren aufbe-
reitet werden. Aus Kostengründen unter-
bleibt häufig die Trocknung der gewasche-
nen Bezüge, sodass diese in feuchtem Zu-
stand an die nutzende Einrichtung abge-
geben werden. Sowohl bei offener als auch 
bei geschlossener Lagerung in einem Be-
hälter besteht das Risiko einer „Aufkei-
mung“ mit erheblicher Vermehrung u. a. 
von Pseudomonaden und anderen Nonfer-
mentern und von Schimmelpilzen. Daher 
ist eine ausreichende Trocknung der 
Wischbezüge nach der Wäsche dringend 
zu empfehlen [2]. Sollte dies nicht der Fall 
sein, so ist z. B. mit Hilfe von Abdruckkul-
turen nachzuweisen, dass eine Verkeimung 
nicht stattfindet.

Es wird auch von verschiedenen Her-
stellern dem letzten Spülgang ein Desin-
fektionsmittel zugesetzt, und die Wischbe-
züge somit „konserviert“ beziehungsweise 
schon vorgetränkt. Auch in diesem Fall ist 
eine entsprechende Kontrolle mittels spe-
zieller Abdruckkulturen (mit Neutralisati-
onsmittel versetzt) zu empfehlen.

Für die Standzeit der getränkten Wisch-
bezüge gilt, dass diese 1 Tag nicht über-
schreiten darf [1, 2]. Benützte Wischbezü-
ge sind sofort nach Gebrauch in geeignete 
Behälter oder Säcke zu entsorgen und für 
die Aufbereitung bereit zu stellen. Auch 
Wannen, Einlegesiebe, Eimer und Mophal-
ter müssen bei Arbeitsende desinfizierend 
gereinigt werden; ebenso muss der Reini-
gungswagen selbst gereinigt werden [3]. 

Grundsätzlich sollen Gebrauchslösun-
gen von Desinfektionsmitteln möglichst 
kurz vor Gebrauch angesetzt werden. Ei-
nige Hersteller geben allerdings Standzei-
ten für Gebrauchslösungen an. Wenn man 
davon ausgeht, dass solche Angaben auf 
entsprechenden Untersuchungen basie-
ren, so ist doch zu beachten, dass derarti-
ge Standzeiten nur für unbenutzte Lösun-
gen gelten. Sie dürfen weder auf benutzte 
Lösungen angewandt werden, noch auf 
Lösungen, die zum Tränken von Wischbe-
zügen und ähnlichen Reinigungsutensili-
en verwendet wurden.
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